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ELEKTROSMOG: DIE VERKANNTE GEFAHR

Es gibt zur Zeit rund 55 Millionen Handys.

Ein Netz von ca. 45.000 Sendemasten überziehen derzeit feinmaschig das ganze Land. Für die UMTS-Technik sollen noch einmal ca. 60.000 zusätzliche Sender dazukommen.

Handys und Mobilfunkmasten strahlen elektromagnetische Wellen im gepulsten Megahertz-Bereich ab:

D-Netze arbeiten bei Frequenzen von etwa 900 MHz – das heißt, sie sind 900 Millionen Mal pro Sekunde unterbrochen! In diesem Frequenzbereich senden auch schnurlose Telefone mit CT1 und CT2 Standard.

E+, UMTS und DECT-Telefone arbeiten mit einer doppelten Frequenz, d.h. 1.800 bis 2.200 MHz. Dieser Frequenzbereich ist auch der gefährlichere, denn hier pfuschen die Techniker der Mobilfunkindustrie direkt in die Informationsbereiche der inneren Organe. 

Um sich die Empfindlichkeit unserer Zellen einmal ganz deutlich vor Augen zu führen, muss man wissen, dass in jeder von ihnen 1018 Stoffwechselvorgänge pro Sekunde stattfinden. Zellen und Organe haben ihre eigene spezifische Frequenz und Polarität: die Leber 1,85 GHz; die Galle 1,87 GHz; das Herz 1,918 GHz; die Nieren 1,98 GHz. Damit liegen sie im Bereich der E-Netze (1,8 GHz) und vor allem der breitbandigen UMTS-Frequenzen (1,98 – 2,2 GHz). Bei dieser Schwingung kann in die Steuermechanismen der einzelnen Zellen eingegriffen werden, und es liegt auf der Hand, dass auf diesem Weg unvorhergesehene Schädigungen möglich sind.

(Zeitschrift für Geobiologie 1/2003)

MOBILFUNK – EINE GEFAHR FÜR DIE GESUNDHEIT?

Das Wechselspiel verschiedener Belastungen ist sehr komplex und wissenschaftlich schwierig zu untersuchen. Die monokausalen Bedingungen labormäßiger Untersuchungen sind der Umwelt sehr selten (eigentlich nie) vorhanden.

Die Multikausalität des Elektrosmogs macht die Forschung auf diesem Gebiet so schwierig und wenig aussagekräftig. Von weltweit ca. 25.000 veröffentlichten Forschungsergebnissen zum Thema Elektrosmog sind die meisten monokausal und daher FALSCH!

Sie erfassen eine Mehrfachbelastung vor Ort nicht. Es ist daher zwingend notwendig, dass endlich praxisgerechte Forschung betrieben wird!!!

Welchen Einfluss elektromagnetische Strahlen auf die Entstehung von Krebs haben, sollen jetzt experimentelle Studien klären. Erste Ergebnisse stellt der Mediziner Dr. Rudolf Tauber vom Institut für klinische Chemie und Pathologie des Berliner Universitätsklinikums und seine Kollegen auf dem Ärztekongress in Berlin vor.

Sie untersuchten, ob HF-elektromagnetische Felder das Erbgut menschlicher Stammzellen verändern und dadurch eine Tumorbildung initiieren. Hierzu bestrahlen die Forscher die Zellen 24 Stunden lang mit 1,3 W/kg bei einer Frequenz von 1,800 MHz. Die Zellen wiesen anschließend etwa dreimal so viele DNA-Strangbrüche auf wie normale Zellen. Auch die Zahl der Mikrokerne hat sich verdreifacht. Mikrokerne sind kleine zusätzliche Zellkerne, die sehr selten vorkommen und ein Indikator für schwere Schäden sind, deren Folge eine Krebserkrankung sein kann.

Prof. Dr. Jürgen Bernhardt, ehem. Leiter der Abteilung Strahlenhygiene beim Bundesamt für Strahlenschutz, bestätigte schon vor vier Jahren im Fernsehen:

„Die Forschungen berücksichtigen nur die Wärmewirkung durch elektromagnetische Strahlung“. Auf die Bemerkung eines Redakteurs, dies höre sich an wie ein groß angelegter Menschenversuch, sagte er: „Das beklage ich auch. Es müßte ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium geben ...“

Frage: „Die Industrie kann also die Forschung behindern?“

Antwort: „Ja, das ist richtig“.

Zur Verordnung (26. BImSchV) sagte Prof. Dr. Bernhardt vor drei Jahren zum Vorsitzenden der Internationalen Strahlenschutzkommission ICNIRP, die weltweit Grenzwerte erarbeitet:

„Zweifelsfrei verstanden haben wir bei den Funkwellen nur die thermische Wirkung, und nur auf dieser Basis können wir derzeit Grenzwerte festlegen. Es gibt darüber hinaus Hinweise auf krebsfördernde Wirkungen und Störungen an der Zellmembran.“

Warnende Stimmen wie die von Prof. Dr. Bernhardt gibt es unzählig viele. Warum werden sie nicht wahrgenommen?? Gibt es doch etwas, was wir nicht wissen sollen und dürfen??

GRENZWERTE

Was ist ein Grenzwert?

Ein Grenzwert ist eine staatlich vorgeschriebene Größe (Maß) für eine Noxe (= schädlicher Reiz) physikalischer oder chemischer Art, bei deren Überschreitung mit Sicherheit eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit eintritt. 

Für physikalische Belastungen gilt z.Z. die 26. Bundesimmissionsschutz-Verordnung (BImSchV), deren Grenzwerte sich ausschließlich auf die thermische Nutzung der Mikrowellenstrahlung stützen.

Nichtthermische Wirkung, und dabei handelt es sich überwiegend bei der Elektrosmog-Problematik, werden dabei nicht berücksichtigt.

Kann bei Unterschreitung eines Grenzwerts eine Gefährdung der Gesundheit ausge-schlossen werden? NEIN!

Grenzwerte stellen immer einen Kompromiss zwischen den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Notwendigkeiten dar. Deshalb kann von Grenzwerten nie ein sicherer Schutz ausgehen. Allein die Definition der Wissenschaftlichkeit („...nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ...“) ist äußerst problematisch – ein Wissenschaftler kann heute dies und morgen das Gegenteil behaupten. Er beruft sich einfach auf neue „wissenschaftliche“ Erkenntnisse. Beispiele gibt es zu Genüge: Röntgenstrahlung, Asbestbelastung, Nitrate usw. galten auch als unbedenklich.

Der nur für Deutschland festgelegte Grenzwert für die Mobilfunkindustrie liegt bei 9.000 000µW/m².

In den meisten europäischen und außereuropäischen Ländern liegt er bei 95.000 bis 100.000 µW/m² - also um das hundertfache niedriger. Aber selbst diese Werte sind völlig irrelevant, da sie nur den Mobilfunkbetreibern freie Hand geben, unsere Gesundheit zu schädigen.

Wegen der inzwischen zahlreichen und stetig zunehmenden Hinweise auf biologische Probleme forderte der Bund für Umwelt und Naturschutz im August 2001:

„Die Grenzwerte müssen um das 100.000fache gesenkt werden!“

Der BUND enspricht damit der Forderung vieler Wissenschaftler, Mediziner und Institutionen, so auch einer Wissenschaftler-Gruppe von 19 Elektrosmog-Experten aus 10 Ländern, die auf der Internationalen Konferenz zur Situierung von Mobilfunksendern in Salzburg im Juni 2000 eine entsprechende Resolution unterschrieben haben. Die Bundesärztekammer stellt sich hinter diese Resolution.

Wir, die BI-Regensburg, unterstreichen die Forderungen des Umweltmagazins Öko-Test nach einem empfehlenswerten und realistischen Vorsortewert von maximal 10µW/m².

Diese Forderung ist nicht Technik feindlich, denn eine optimale Handyversorgung wäre gewährleistet, weil Handys ja schon im Bereich von 0,001µW/m²  und darunter funktionieren.

Bei einer Bestrahlung mit 5.400µW/m² wird die Blut-Hirn-Schranke (BHS) geöffnet.

Bei der Blut-Hirn-Schranke handelt es sich um einen Mechanismus, der die unkontrollierte Aufnahme bestimmter schädigender Stoffe durch das Gehirn verhindert.

Die in der Augsburger Straße durch Prof. Wuschek gemessenen Werte betrugen über 10.000µW/m² - also die doppelte Flussdichte, die das Öffnen der BHS veranlasst. Im Flugblatt „Mobilfunk-Pilotprojekt Regensburg“ überschreiten mehr als die Hälfte der 20 ausgewählten Messpunkte diese Grenze, bei einigen sogar um mehrere 100%. Nur zwei der gemessenen Werte würden den geforderten Grenzwert nicht überschreiten.

Schon im Mai 2002 hatten sich einige Bürger an die Stadt Regensburg (Umweltreferat) gewandt und über die klammheimliche Aufstellung mehrerer Sendemasten im Wohngebiet in der Augsburger Str. 70 zu protestieren. Nicht nur Kindergärten und Schulen sind sensitive Bereiche, sondern auch Wohnungen, in denen sich Kinder naturgemäß länger aufhalten.

Die verharmlosende Antwort von Umweltreferent Dr. Hoffmann „...das Messergebnis zeigt, dass bei einer maximalen Ausnutzung der Sendekapazität, die in der Praxis kaum vorkommt, nur 3,06% des Grenzwertes erreicht werden ...“ gleicht einer Sorglosigkeit bzw. grenzt schon an Fahrlässigkeit. (Brief vom Umweltreferat, gez. Dr. Hoffmann, 25.06.2002). Der gemessene Wert beträgt nämlich 6,16%, entspricht 10.125µW/m², also das Doppelte für das Öffnen der Blut-Hirn-Schranke!!

Um die Grenzwert-Diskussion einmal zu verdeutlichen, möchte ich einen Vergleich mit der Geschwindigkeitskontrolle ziehen:

Nimmt man z.B. die Schallgeschwindigkeit (1000 km/h) als Grenzwert im Straßenverkehr, dann darf in verkehrsberuhigten Zonen problemlos mit 6% des Grenzwertes gefahren werden, denn: „... dieser große Abstand vom gesetzlichen Grenzwert macht deutlich, dass zu Befürchtungen kein Anlass gegeben ist ...“ (Zitat Dr. Hoffmann im o.g. Brief).

Auf die Praxis übertragen: Man darf, ohne befürchten zu müssen geblitzt zu werden, z.B. in Wohnstraßen 60 km/h fahren.

Eigene Messungen ergaben z.B. im Stollenweg einen Wert von 38.242µW/m², das sind schon 40% des Grenzwertes nach Mobilfunk-Pilotprojekt Regensburg.

FAZIT:

Körperliches Wohlbefinden wird uns weder heute noch in Zukunft durch staatliche Grenzwerte oder DIN-Normen garantiert werden!!!

Einzig Vorsorgewerte – die z.B. je nach HF-Frequenzbereich um den Faktor 100.000 niedriger liegen als die Grenzwerte der 26. BimSchV – geben der Bevölkerung einen ausreichenden Schutz vor Elektrosmog-Belastung.

Der Aufbau neuer gepulster Netze (UMTS) muss verhindert werden und der Ausbau bestehender Netze muss eingeschränkt werden, wenn wir nicht in einigen Jahrzehnten ein biologisches und eventuell sogar genetisches Desaster erleben wollen, so Prof. Köstler, Präsident der österreichischen Gesellschaft für Onkologie.

DIE BÜRGERINITIATIVE

MOBILFUNKKRITIKER REGENSBURG STADT UND LAND

wurde am 4. April 2003 in der Gaststätte Hubertushöhe gegründet. Anwesend waren Mitbürgerinnen und Mitbürger aus den Regensburger Stadtteilen Ziegetsdorf, Steinweg, Reinhausen, Innerer Osten, Altstadt, Innerer Westen und Schwabelweis sowie aus den Vorstadtgemeinden Tegernheim und Pentling. Vorangegangen war eine Mobilfunk-Informationsveranstaltung der Regensburger Grünen im Februar, die erstmals die bis dahin einzelkämpfenden Mobilfunkkritiker aus der Stadt und dem Umland an einen Tisch brachte.

Ziel der ortsübergreifenden Bürgerinitiative ist neben der Bündelung der Kräfte der 

· Aufbau eines Informationssystems:

Das reichhaltige Angebot an Mobilfunkinfos im Internet kann unmöglich von einem Einzelnen ausgewertet werden – Adressen werden also bestimmten Personen zugewiesen, die ihre Auswertungen dann bei den Treffen mitteilen.

· Erstellung und laufende Ergänzung einer Standortkarte

Da von der Stadt Regensburg im Vergleich zu anderen Städten (und Pentling!) keine Standortkarte veröffentlicht wird und die Installation von Antennen selten geheim bleibt, hat die BI damit begonnen, selbst die Standorte aufzulisten.

· Datenerhebung Gesundheitsveränderungen

Nicht nur in Spanien und Frankreich gibt es Fälle von Erkrankungen, die auf den Einfluss von elektromagnetischen Feldern und Strahlungen zurückzuführen sind. Auch in Deutschland, auch in Regensburg und Umgebung. Wir wollen sie auflisten.

· Gezielte Öffentlichkeitsinformation

Hierzu hat die Ortsgruppe der Mobilfunkkritiker Regensburg-Süd bereits ein Faltblatt entwickelt, das an die Bewohner des Ziegetsberg verteilt wird.

Organisation von Informationsveranstaltungen.

· Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit bundesweit agierenden Bürger-initiativen

mit dem Ziel, eine Senkung der (weltweit höchsten) Grenzwerte in Deutschland zu erreichen.

Die Bürgerinitiative Mobilfunkkritiker Regensburg Stadt und Land trifft sich jeweils am zweiten Freitag im Monat um 20h in der Gaststätte Hubertushöhe. Ortsgruppentreffen gibt es z.B. für Regensburg-Süd alle 14 Tage montags, in Tegernheim jeden ersten Freitag im Monat, im Stadtnorden jeden ersten Montag im Monat.

Und – die Bürgerinitiative wächst: Bad Abbach, Bernhardswald und Thalmassing haben Interesse bekundet.

23.06.03

Karin Piller

Schriftführerin

FÖRDERVEREIN ZUR UNTERSTÜTZUNG VON BÜRGERINITIATIVEN

FÜR GESUNDES WOHNEN OHNE MOBILFUNKANTENNEN IN

WOHNGEBIETEN, BEI SCHULEN UND KINDERGÄRTEN

_________________________________________________________________________________________________________________

c/o Peter Leicht, 1. Vorsitzender

 Hauptstr. 76c, 93105 Tegernheim, Tel./Fax 09403-4356, eMail: SPLeicht@aol.com

A. Entstehungsgeschichte des Vereins

Der Verein wurde von Mitgliedern der Bürgerinitiative Tegernheim für gesundes Wohnen ohne Mobilfunkantennen in Wohngebieten, bei Schulen und Kindergärten im Jahr 2000 gegründet.

Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Beschaffung von Finanzmitteln für Bürgerinitiativen, deren Zweck und Bestreben die Information und Aufklärung der Bevölkerung über Risiken und Gefahren von Mobilfunkantennen ist, einhergehend mit Maßnahmen zur Verhinderung der Installation solcher Anlagen in Wohngebieten und insbesondere in der Nähe von Kindergärten und Schulen. Daneben soll der Verein durchaus auch durch eigene Aktivitäten die oben genannten Ziele umsetzen und verfolgen. Der Verein verfolgt damit ausschließlich gemeinnützige Zwecke i.S. der Abgabenordnung.

B. Rechtliche Verhältnisse und Satzungsbestimmungen

Name 
Förderverein zur Unterstützung von Bürgerinitiativen für gesundes Wohnen ohne Mobilfunkantennen in Wohngebieten, bei Schulen und Kindergärten

Gründung
Gründungsversammlung am 03.11.2000

Rechtsform
Nichtrechtsfähiger Verein

Sitz
93105 Tegernheim

Geschäftsjahr
Kalenderjahr

Mitgliederzahl
per 31.12.2002
35 Mitglieder

Organe des Vereins
a) Vorstand, bestehend aus dem 

1. Vorsitzenden 
Peter Leicht
2. Vorsitzenden
Meinrad Hirschmann
Schatzmeister
Sigrid Leicht
Schriftführer
Marie-Luise Poeplau
Beisitzer
Liselotte Daßberger

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

b) Mitgliederversammlung

Jahresabschluß und Prüfung
Der Vorstand hat nach Ablauf eines Geschäftsjahres innerhalb von 9 Monaten den Jahresabschluß zu erstellen. Der Jahresabschluß ist durch einen von der Mitgliederversammlung zu bestimmenden Prüfer aus den Reihen der Mitglieder zu prüfen. Die Feststellungen des Prüfers sind in einem schriftlichen Bericht darzustellen. Die Bestimmung des Prüfers erfolgt in der zu Beginn eines jeden Jahres stattfindenden ordentlichen Mitgliederversammlung. Bestehen keine Einwendungen gegen den geprüften Jahresabschluß, ist er von der Mitglieder-versammlung festzustellen und dem Vorstand ist Entlastung zu erteilen.

Auflösung und Verwendung

des Vereinsvermögens

Im Falle der Auflösung des Vereins sind die im


Amt befindlichen Vorstandsmitglieder die Liquidatoren.


Bei Auflösung oder Aufhebung oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vereinsvermögen zu gleichen Teilen an den Johanniter- und den Schutzengelkindergarten in Tegernheim, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben

.

C. Steuerrechtliche Verhältnisse

Der Verein ist mit Freistellungsbescheid des Finanzamtes Regensburg vom 09.08.2002 wegen Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege als Förderverein i.S. v. § 58 AO (Abschnitt A Nr. 1 der Anlage 1 zu § 48 EStDV) als gemeinnützig anerkannt.


Die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit unterliegen im 3-jährigen Turnus der Prüfung durch die Finanzbehörden.

Mitgliedsbeiträge und Spenden an den Verein sind gemäß § 10b Einkommensteuergesetz steuerlich abzugsfähig.

Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch bzw. bei Beträgen über 100 EUR ausgestellt.

D. Tätigkeitsbericht

Im Jahr 2002 setzte der Förderverein seine Aufklärungsarbeit fort. Durch zahlreiche persönliche Gespräche vieler freiwilliger Helfer bei Hausbesuchen wurde die Bevölkerung für das Thema Gesundheitsrisiken durch Mobilfunksendeanlagen weiter sensibilisiert.

Regelmäßige Informationsstände und das öffentliche Forum der monatlichen Informationsabende mit wissenschaftlichen Referenten und Berichterstattungen der Bürgerinitiativen gegen Mobilfunksendeanlagen in Wohngebieten wurden rege angenommen.

Weiter intensiviert werden soll auch die Öffentlichkeitsarbeit durch Zusammenarbeit mit den regionalen Medien, die regelmäßig über den aktuellen Sachstand informiert werden sollen, um darüber berichten zu können.

Die vom Förderverein unterstützten rechtlichen Verfahren gegen Sendeanlagen in Wohngebieten von Tegernheim wurden im Jahr 2001 teilweise gerichtsanhängig. Die für die Sendeanlage im Kindlweg 8b, Tegernheim, vom Landratsamt Regensburg über die Ablehnung der Gemeinde Tegernheim hinweg erteilte isolierte Ausnahmegenehmigung wurde von der Regierung der Oberpfalz aufgehoben. Hiergegen richtete sich die Klage der Betreiberfirma vor dem Verwaltungsgericht Regensburg. Mit Urteil vom 10.07.2002 gab das Verwaltungsgericht der Klage statt. Der Antrag auf Berufung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof wurde mit Beschluss vom 02.04.2003 abgelehnt.

Der Förderverein betreibt zudem regen Erfahrungs- und Informationsaustausch mit der Bürgerwelle e.V., die das Thema Elektrosmog und insbesondere Mobilfunksendeanlagen intensiv bearbeitet, wissenschaftliche Studien auswertet und rechtliche Möglichkeiten zur Verhinderung von Gesundheitsrisiken durch Elektrosmog analysiert. 

Durch den Förderverein werden zudem statistische Daten über gesundheitliche Beschwerden von Anwohnern in unmittelbarer Nähe zu Mobilfunksendeanlagen erhoben und ausgewertet. 

Die Zielsetzung des Vereins besteht für die Folgejahre in erster Linie darin, zusammen mit anderen Organisationen und durch öffentlichen Druck dahingehend auf die maßgeblichen politischen Kräfte in der Bundesrepublik einzuwirken, die in Deutschland bestehenden Grenzwerte, die die athermischen Wirkungen gepulster Strahlung, wie sie von Mobilfunksendeanlagen ausgeht, völlig unberücksichtigt lässt, auf ein verantwortliches Mass zu reduzieren, wie dies bereits in vielen Nachbarländern der Fall ist.

Zu diesem Zweck unterstützt der Förderverein die am 04.04.2003 gegründete Bürgerinitiative „Mobilfunkkritiker Regensburg Stadt und Land“, die landkreisweit Aufklärungsarbeit, Datenerhebung und politische Lobbyarbeit leisten soll.

FÖRDERVEREIN ZUR UNTERSTÜTZUNG VON BÜRGERINITIATIVEN

FÜR GESUNDES WOHNEN OHNE MOBILFUNKANTENNEN IN

WOHNGEBIETEN, BEI SCHULEN UND KINDERGÄRTEN

c/o Peter Leicht, Hauptstr. 76c, 93105 Tegernheim, Tel./Fax 09403-4356, eMail: SPLeicht@aol.com

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g:

Personalien des Mitglieds:

Name:
____________________________________________________________________

Vorname:
____________________________________________________________________

Geschlecht:
( männlich
( weiblich

geboren am:
____________________________________________________________________

Beruf:
____________________________________________________________________

Straße, Haus-Nr.:
____________________________________________________________________

PLZ; Wohnort:
____________________________________________________________________

Tel. privat:
________________________________
Tel. beruflich: _____________________

Fax-Nr.:
________________________________
eMail: ___________________________

Bankverbindung


Bank:
________________________________

Konto-Nr.: 
________________________________

BLZ:
________________________________

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein und erkenne die Satzung vollinhaltlich als verbindlich an. Ich bin damit einverstanden, dass die Monatsbeiträge von 1,33 EUR zu Beginn eines jeden Jahres im voraus für ein Jahr in einer Summe (16 EUR) von meinem oben angegebenen Konto abgebucht werden.

Der Beitrag ist steuerlich abzugsfähig.

_____________________________________
________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds bzw, dessen



gesetzlichen Vertreters

